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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER GESELLSCHAFT  

ROTIS d.o.o.

 
 

1. ALLGEMEINES 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft Rotis d.o.o (weiterhin 

allgemeinen Bedingungen genannt) beziehen sich auf Vertragsverhältnisse der 

Gesellschaft Rotis d.o.o. mit anderen Rechtspersönlichkeiten (weiterhin Käufer genannt) 

und gelten für alle Warenverkäufe oder Dienstleistungen der Gesellschaft Rotis d.o.o. 

 

Allgemein gilt, dass der Käufer bei Auftragserteilung oder Vertragsunterzeichnung, die am 

Tage der Bestellung seitens des Käufers geltenden allgemeinen Bedingungen der 

Gesellschaft ROTIS d.o.o. annimmt und anerkennt, dieser sich mit ihnen bekannt gemacht 

hat und ihnen voll und ganz zustimmt. Die allgemeinen Bedingungen sind Bestandteil der 

Bestellungen oder Verträge, die der Käufer mit der Gesellschaft ROTIS d.o.o. abschließt. 

 

Die Bedingungen des Käufers, oder sonstige Bedingungen, gelten nur im Falle, dass diese 

zuvor schriftlich festgelegt wurden. 
 

2. ANGEBOTE, BESTELLUNGSBESTÄTIGUNGEN 

Die Angebote der Gesellschaft ROTIS d.o.o. sind, bis zum Datum das im Angebot 

angegeben ist, bindend. Der Käufer ist verpflichtet in der Bestellung die Angebotsnummer 

anzugeben, falls diese existiert. Die Gesellschaft Rotis erteilt für jede Bestellung eine 

schriftliche Bestellbestätigung. 

 

Falls der Käufer ein Angebot der Gesellschaft Rotis d.o.o. so annimmt, dass er eine 

Bestellung mit veränderten bzw. ergänzten Angebotsbedingungen der Gesellschaft Rotis 

d.o.o. abgibt, dann gilt, dass der Käufer das Originalangebot der Gesellschaft Rotis d.o.o. 

abgelehnt und eine neue Bestellung unter veränderten Bedingungen erteilt hat. Diese 

neue Bestellung des Käufers wird erst geltend, wenn sie von der Gesellschaft Rotis d.o.o. 

schriftlich bestätigt wurde. Bis sich der Käufer und die Gesellschaft Rotis d.o.o. nicht 

schriftlich über die neuen Bestellbedingungen geeinigt haben, ist die Bestellung ungültig 

und die Gesellschaft Rotis d.o.o. nicht verpflichtet sie auszuführen. 
 

3. BESTELLUNGEN, VERTRÄGE 

Für die Gesellschaft Rotis d.o.o. sind nur schriftliche Bestellungen bindend. Im Falle, dass 

der Käufer eine Bestellung oder einen Vertrag storniert, ist dieser verpflichtet der 

Gesellschaft ROTIS d.o.o. alle Schäden, die aufgrund der Stornierung entstanden sind, zu 

erstatten. 
 

4. LIEFERTERMINE 

Ein Liefertermin beginnt am Tag der schriftlichen Bestellungsausgabe seitens der 

Gesellschaft ROTIS d.o.o., insofern nicht anders besprochen. Als Datum der 

Lieferfertigstellung gilt der Tag, an dem die Ware aus dem Lager der Gesellschaft ROTIS 

d.o.o. entsendet wurde, oder 14 Tage nach dem Tag, an dem der Käufer in Kenntnis 

gesetzt wurde, dass die Ware zur Empfang bereit steht, bzw. der Tag, an dem die 

Dienstleistung vollendet wurde. Falls der Käufer eine Änderung des Liefertermins oder 

einer anderen Bedingung verlangt, behält sich die Gesellschaft ROTIS d.o.o. das Recht zur 

Änderung der kaufmännischen Bedingungen der Warenlieferung vor. 
 

5. WARENVERSAND UND RISIKOÜBERNAHME 

Der Risikoübernahme bei Warenvernichtung oder -beschädigung wird mit Hinsicht auf die 

jedesmalig festgesetzte Klausel der Internationalen Handelskammer (Incoterms 2000 

Klauseln) gewertet. 

 

Ware, die zur persönlichen Übernahme bereit steht, muss der Käufer innerhalb von 14 

Tagen übernehmen. Andernfalls kann die Gesellschaft ROTIS d.o.o. die Ware, auf Kosten 

und Risiko des Käufers, dem Käufer zustellen oder einlagern. In solchen Fällen wird 

angenommen, dass die Lieferung durchgeführt wurde und die Gesellschaft Rotis d.o.o. 

sich das Recht behält dem Käufer eine Rechnung auszustellen. 
 

6. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Der Käufer ist verpflichtet die Rechnung für die Ware zum festgelegten Termin zu 

begleichen. Falls der Käufer mit der Bezahlung in Verzug gerät, ist er dazu verpflichtet 

gesetzlich festgelegte Zinsen zu bezahlen. 

 

Im Falle, dass der Käufer Zahlungen versäumt, behält sich die Gesellschaft ROTIS d.o.o. 

das Recht zur Änderung der Zahlungstermine für bereits bestellte Ware bzw. das Recht 

zur Vertrags- bzw. Bestellungskündigung vor. 

 

Im Reklamationsfall muss der Käufer den unumstrittenen Teil der Rechnung, gemäß dem 

Obligationsgesetz (Amtsblatt der RS, Nr. 97/2007), zum festgelegten Termin zahlen. 

Der Käufer ist nicht berechtigt Zahlungen zurückzuhalten oder Gegenforderungen 

aubzuziehen, außer im Falle, dass diese seitens der Gesellschaft ROTIS d.o.o. anerkannt 

bzw. rechtswirksam sind. 

 

Im Falle, dass der Käufer mit einer Zahlung im Rückstand ist oder bekannt wird, dass seine 

Zahlungsfähigkeit verringert ist bzw. sein Vermögensstand im schlechten Zustand ist, oder 

falls er ungenügende Bürgschaften bzw. Zahlungsgarantien gewährleisten kann, werden 

alle ausstehenden Forderungen der Gesellschaft Rotis d.o.o. unverzüglich fällig. 
 

7. ERFÜLLUNGSORT 

Falls aus der Bestellbestätigung bzw. dem Vertrag nicht anders ersichtlich, ist der 

Erfüllungsort der Lieferungen und Zahlungen der Sitz bzw. die Vertretung der Gesellschaft 

Rotis d.o.o., in der der Käufer seine Warenbestellung durchgeführt hat. 
 

8. EIGENTUMSVORBEHALT 

ROTIS d.o.o. behält für die Waren, die Verkaufsgegenstand sind, bis zur vollständigen 

Zahlung des Wertes ebendieser Waren bzw. vollständigen Begleichung aller 

Vertragsraten, einschließlich Zahlungen eventueller Ermahnungskosten und 

Verzugszinsen, das Eigentumsrecht. Im Falle, dass es sich bei dem Verkaufsgegenstand um 

Waren handelt, die eingebaut oder anderweitig mit einem anderen Gegenstand 

zusammengebaut werden, erlangt die Gesellschaft ROTIS d.o.o. einen Eigentumsanteil am 

neu entstandenen Gegenstand. Der Eigentumsanteil beträgt, bis zur vollendeten Zahlung, 

einen prozentualen Wert der Waren, die den Verkaufsgegenstand darstellen. Der Käufer 

ist dazu verpflichtet alle Maßnahmen vorzunehmen, die das Eigentum bzw. das 

Eigentumsrecht an Waren der Gesellschaft ROTIS d.o.o. schützen, bis alle seine Pflichten 

erfüllt sind. 
 

9. FEHLERHAFTUNG 

Die Garantiefrist auf gelieferte Ware ist im Angebot und/oder der Bestellbestätigung bzw. 

dem Garantieschein festgelegt. 

Der Käufer muss den tatsächlichen Zustand der Waren schon vor dem Warenausladen 

prüfen und mittels Fotografien und Niederschrift etwaige, vor dem Ausladen entstandene, 

Schäden festhalten. 

Der Käufer muss Mengen- oder Qualitätsabweichungen der gelieferten Ware sofort nach 

Feststellung schriftlich melden bzw. reklamieren, andernfalls entfallen seine ihm 

zustehenden Rechte. 

Der Käufer muss, falls die Gesellschaft ROTIS d.o.o. dies verlangt, zwecks Ermittlung der 

Reklamationsberechtigung, die reklamierte Ware bzw. einzelne Warenexemplare sofort 

zurücksenden. Andernfalls verliert der Käufer sein Rüg- bzw. Reklamationsrecht. Falls die 

Reklamation berechtigt ist, trägt die Rückrufkosten die Gesellschaft Rotis d.o.o., 

ansonsten fallen sie zulasten des Käufers. 

Alle Haftungsansprüche müssen in Schriftform abgegeben werden, in Form einer 

schriftlichen Reklamation, in der Angaben über Art des Schadens, Zeit der 

Schadensentstehung und Angaben, die zu Warenidentifikationszwecken dienen, 

angegeben sind. Die Richtigkeit der angegebenen Daten und die Schadensumstände darf, 

wenn nötig, ein Fachmann der Gesellschaft Rotis d.o.o. vor Ort nachprüfen. 

Bis zur Klärung der Reklamation, kann der Käufer über die reklamierte Ware nicht 

verfügen (gebrauchen oder verkaufen), andernfalls verliert er alle 

Reklamationsansprüche. 

Falls die Gesellschaft ROTIS d.o.o. feststellt, dass die Reklamation berechtigt ist, muss sie 

einen Vorschlag zum Reklamationsausgleich in Form von einem Preiserlass oder 

Ersatzlieferung – abhängig von Art und Ausmaß des Schadens – unterbreiten. Falls die 

Ware solche Fehler aufweist, dass ein Austausch der Ware vorgenommen werden muss, 

wird die zusätzlich erforderte Zeit, die für die Lieferung der Ersatzware notwendig ist, 

nicht als Lieferverzug hinsichtlich des ursprünglichen Liefertermins gewertet. 

Die Gesellschaft ROTIS d.o.o. übernimmt keine Haftung für Ware, wenn der Schaden 

durch unsachgemäße Verwendung und unbefugten und unsachgemäßen Eingriff in die 

Ware selbst, durch unbefugte und unsachgemäße Montage, unsachgemäße 

Inbetriebnahme, unsachgemäßes Ausladen, durch ungenaue Angaben technischer 

Parameter zur Angebotsvorbereitung seitens des Käufers oder durch unsachgemäßen, 

mangelhaften bzw. nachlässigen Umgang mit der Ware seitens des Käufers oder dritter 

Beteiligter entstanden ist. 
 

10. RÜCKTRITTSRECHT 

Die Gesellschaft ROTIS d.o.o. ist zum Vertrags- oder Bestellrücktritt berechtigt: 

• falls wegen höherer Gewalt, Streik oder anderer Umstände, die nicht durch die 

Gesellschaft selbst verursacht wurde, die Vertragspflichten nicht erfüllt werden 

kann; 

• falls der Käufer die festgelegte Zahlungsfrist um mehr als 30 Tage überschritten 

hat; 

• falls der Käufer der Gesellschaft Rotis d.o.o. wahrheitswidrige Angaben über 

seine Pflichten angegeben hat, die die Möglichkeiten der Vertragserfüllung des 

Käufers gefährden; 

• falls andere Handlungsweisen seitens des Käufers bestehen, die den 

Geschäftszustand der Gesellschaft Rotis d.o.o. gefährden könnten. 
 

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Schadenersatznachweis und -berechtigung unterliegt dem Käufer. 

 

Die Gesellschaft ROTIS d.o.o. trägt keine Haftung für Schäden, die durch leichte 

Fahrlässigkeit, sowie auch für indirekte, Folge- oder nicht absehbare Schäden, noch für 

Gewinn- bzw. Einkommensverluste infolge von Warenausfall, potenzielle Marktverluste 

oder andere ähnliche Gründe entstanden sind. Die Höhe der Garantie-, Schadenersatz- 

oder andere Haftungen der Gesellschaft ROTIS d.o.o., kann den berechneten Wert der 

bestellten Ware nicht überschreiten. 
 

12. GÜLTIGKEIT DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft ROTIS d.o.o. treten am 1. 6. 2010 

in Kraft und gelten bis zum Widerruf, und sind auf der Internetseite der Gesellschaft Rotis 

d.o.o. (www.rotis-lj.si) veröffentlicht. 
 

13. GELTENDES RECHT 

Die Regelung von Verhältnissen, die in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 

geregelt sind, unterliegen den Bestimmungen des slowenischen Rechts, besonders des 

Obligationsgesetzes (Amtsblatt der RS, Nr. 97/2007). 

 

14. STREITSCHLICHTUNG  

Zur Schlichtung etwaiger Streitigkeiten ist ausschließlich das, gemäß dem Sitz der 

Gesellschaft Rotis d.o.o. zuständige, slowenische Gericht zuständig. 

 

Rotis d.o.o. 

 

Trzin, 1. 7. 2010  


